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Heiratet ein Bruder, so nimmt er, nach den Forderungen der
BruderschaftsArtikel, ebenfalls „einen ordentlichen Abschied“ von den
Brüdern. Als Vergütung der oben bezeichneten Leistun gen an die
Bruderschaft bewilligt ihm auf seine Bitte der Altknecht vier Lader—
knechte, die sonntags vor der Hochzeit an die Gassenthüren aller
Dorfsbewohner schlagen und laut rufen: „bringt Rahm!“ Das reichliche
Zuströmen von Milch, Rahm, Butter, Eiern c. ins Hochzeitshaus
bietet hundertfachen Ersatz für die Leistungen des heiratenden Bruders
an die zur „Wirtschaft“ versammelten Genossen.

Beim Abschied bittet der austretende Bruder den Altknecht, seine
Kirchenstelle am nächsten Sonntag nach altem Herkommen noch ein
nehmen zu dürfen. Der darauffolgende Sonntag findet den Bruder
im — Männergestühl.

Der Austritt aus der Bruderschaft findet endlich auch statt durch

den Tod.
Den todten Bruder bewachen sechs Kameraden; sechs andere

läuten ihm zur ewigen Ruhe; die sieben Amtsknechte graben das Grab.
Bruderschaft und Schwesterschaft begleiten den Sarg. Über dem offenen
Grabe singen Brüder und Schwestern das Lied:

„Begrabt den Leib in seine Gruft,ze.“

Wenn sich das Grab geschlossen hat, nimmt der Wortknecht vom
entschlafenen Bruder Abschied mit den Worten:

„Bruder ruhe sanft in deiner stillen Gruft,
Bis Jesus uns dereinst zusammenruft.“

Nach vollendetem Leichenbegängnis begibt sich die Bruderschaft
und Schwesterschaft ins Leichenhaus. Entblößten Hauptes singen sie
im Hofe Grafs Lied:

„Ja Christus ist mein Leben
Und Sterben mein Gewinn.“

Wenn die letzten Trauertöne verklungen sind, tritt der Wortknecht
vor und spricht zur Bruderschaft:

„Lieben Brüder! Weil der liebe Gott durch einen frühen Tod
diesen unseren frommen Mithbruder aus unserer Mitte abgerufen, und
er dies Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt hat, so hat uns heute


